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ANTRAG 
 
 
der Abgeordneten Mag. Molterer, Dr. Wittmann 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Europawahlordnung, das Europa-
Wählerevidenzgesetz, das Wählerevidenzgesetz 1973, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das 
Volksbefragungsgesetz 1989, die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das 
Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 und das Volksbegehrengesetz 1973 geändert werden 
(Wahlrechtsänderungsgesetz 2010) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem die Europawahlordnung, das Europa-Wählerevidenzgesetz, das 
Wählerevidenzgesetz 1973, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das Volksbefragungsgesetz 1989, 
die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 und das 
Volksbegehrengesetz 1973 geändert werden (Wahlrechtsänderungsgesetz 2010) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Änderung der Europawahlordnung 

Das Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung – Eu-
WO), BGBl. Nr. 117/1996, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 11/2009, wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 6 Abs. 1 lautet: 
 „(1) Die gemäß § 15 Abs. 4 erster und zweiter Satz NRWO entsendeten Vertrauenspersonen gelten auch zu 

Sitzungen betreffend die Wahl zum Europäischen Parlament als entsendet.“ 

2. § 9 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Für den Umfang und die Höhe der Gebühren nach Abs. 1 ist das Gebührenanspruchsgesetz – GebAG, 

BGBl. Nr. 136/1975, über die Gebühren der Zeugen und Zeuginnen, Sachverständigen, Dolmetscher und Dol-
metscherinnen, Geschworenen, Schöffen und Schöffinnen anzuwenden.“  

3. In § 16 Abs. 3 wird der Klammerausdruck „(Muster siehe Anlage 1 EuWEG)“ durch den Klammerausdruck 
„(Muster siehe Anlage EuWEG)“ ersetzt. 

4. § 27 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
 „An Personen, die eine amtswegige Ausstellung der Wahlkarte gemäß § 4 Abs. 6 oder § 12 Abs. 4 EuWEG 

beantragt haben, sind Wahlkarten zu übermitteln, sobald der Gemeinde die entsprechenden Vordrucke sowie die 
amtlichen Stimmzettel zur Verfügung stehen.“ 

5. § 27 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Die Wahlkarte ist als verschließbarer Briefumschlag herzustellen und hat die in der Anlage 2 ersichtli-

chen Aufdrucke zu tragen. Durch entsprechende technische Vorkehrungen ist sicherzustellen, dass die den 
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Wahlberechtigten betreffenden persönlichen Daten, insbesondere dessen Unterschrift, vor Weiterleitung an die 
Bezirkswahlbehörde, durch eine verschließbare Lasche abgedeckt sind und dass es nach Verschließen der Wahl-
karte durch entsprechende Perforation möglich ist, die persönlichen Daten des Wählers sowie dessen eidesstattli-
che Erklärung bei der Bezirkswahlbehörde sichtbar zu machen, ohne dass dadurch die Wahlkarte bereits geöffnet 
wird. Die Lasche hat entsprechend der technischen Beschaffenheit der Wahlkarte Aufdrucke mit Hinweisen zu 
ihrer Handhabung im Fall der Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie zur Weiterleitung der Wahlkarte zu tragen. 
Bei Wahlkarten, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung ausgestellt werden, genügt anstelle der 
Unterschrift des Bürgermeisters die Beisetzung seines Namens; eine Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht 
erforderlich.“ 

6. § 27 Abs. 4 lautet:  
 „(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so ist neben der Wahlkarte auch ein 

amtlicher Stimmzettel und ein verschließbares Wahlkuvert auszufolgen. Letztere sind in den im Abs. 3 genann-
ten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat den 
Briefumschlag bis zur Stimmabgabe sorgfältig zu verwahren. Mit dem Briefumschlag ist auch ein Beiblatt aus-
zufolgen, auf dem die veröffentlichten Wahlvorschläge angeführt sind.“ 

7. In § 31 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge „Familien- und Vornamens“ durch die Wortfolge „Vor- und Familien-
namens“ ersetzt. 

8. § 31 Abs. 1 Z 3 lautet: 
  „3.  die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vor- und Familienname, Beruf, Adresse), 

der die Voraussetzungen des § 29 erfüllen muss.“ 

9. § 31 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Ein Unionsbürger mit Hauptwohnsitz im Inland, der nicht die österreichische Staatsbürgerschaft be-

sitzt, hat als Bewerber überdies bis zum siebenunddreißigsten Tag vor der Wahl, 17.00 Uhr, bekanntzugeben, wo 
er seinen Hauptwohnsitz hat, welche Staatsangehörigkeit er besitzt und in welchem Wählerverzeichnis seines 
Herkunftsmitgliedstaates er gegebenenfalls eingetragen gewesen ist; außerdem hat er eine förmliche Erklärung 
darüber abzugeben, dass er nicht gleichzeitig im Herkunftsmitgliedstaat bei den Wahlen zum Europäischen Par-
lament kandidiert.“ 

10. § 31 Abs. 4 erster Satz lautet: 
 „Ein Unionsbürger, der nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, hat als Bewerber schließlich bis 

zum vierunddreißigsten Tag vor der Wahl, 17.00 Uhr, eine Bescheinigung der nach der nationalen Rechtsord-
nung des Herkunftsmitgliedstaates für den Informationsaustausch zuständigen Behörde vorzulegen.“ 

11. § 34 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
 „(4) Weisen mehrere Wahlvorschläge den Namen desselben Wahlwerbers auf, so ist dieser von der Bun-

deswahlbehörde aufzufordern, binnen acht Tagen, spätestens jedoch am vierunddreißigsten Tag vor dem Wahl-
tag, zu erklären, für welchen der Wahlvorschläge er sich entscheidet. Auf allen anderen Wahlvorschlägen ist er 
zu streichen. Wenn er sich in der vorhergesehenen Frist nicht erklärt, ist er auf dem als ersten eingelangten 
Wahlvorschlag, der seinen Namen trug, zu belassen.“ 

12. § 36 Abs. 1 letzter Satz lautet:  
 „Anschließend sind die Wahlvorschläge, unter Weglassung von Straßennamen und Ordnungsnummern, auf 

der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet zu verlautbaren.“ 

13. § 41 wird folgender Satz angefügt: 
 „Vor jedem Wahllokal sind die veröffentlichen Wahlvorschläge entsprechend § 36 Abs. 1 und 3 sichtbar 

anzuschlagen.“ 

14. § 46 Abs. 2 erster Satz lautet: 
 „Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das beige-farbene Wahlkuvert 

zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen, sodann auf der Wahlkarte durch eigenhändige 
Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet, unbeeinflusst 
und vor Schließen des letzten österreichischen Wahllokals ausgefüllt hat, anschließend die Wahlkarte zu ver-
schließen und so rechtzeitig an die Bezirkswahlbehörde zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am 
achten Tag nach dem Wahltag bis 14.00 Uhr einlangt.“ 

15. § 46 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn 

 1.  die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den Wahlberechtig-
ten abgegeben wurde,  
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 2. Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 
 3. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das beige-farbene Wahlkuvert enthält, 
 4. die Wahlkarte zwei oder mehrere beige-farbene Wahlkuverts enthält, 
 5. das Wahlkuvert beschriftet ist, 
 6. die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 72 Abs. 3 und 4) ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschädigt 

ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des inliegenden Wahlku-
verts nicht ausgeschlossen werden kann,  

 7. aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Daten oder die 
Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können oder 

 8. die Wahlkarte nicht spätestens am achten Tag nach dem Wahltag bis 14.00 Uhr bei der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde eingelangt ist.“ 

16. § 46 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Die Bezirkswahlbehörde hat nach Einlangen der für eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten 

Wahlkarten die unter den Laschen befindlichen Daten nach deren Sichtbarmachung zu erfassen und die Wahl-
karten anschließend bis zur Auszählung (§ 72 Abs. 3 und 4) amtlich unter Verschluss zu verwahren.“ 

17. § 46 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Fällt der in Abs. 2 und Abs. 3 Z 5 genannte Zeitpunkt auf einen Feiertag, so endet die Frist am nächs-

ten Werktag, 14.00 Uhr.“ 

18. § 47 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 „Zu jeder örtlichen Wahlbehörde und in jede besondere Wahlbehörde können von jeder Partei, deren 

Wahlvorschlag veröffentlicht wurde, zwei wahlberechtigte Wahlzeugen entsendet werden.“ 

19. In § 48 Abs. 2 wird das Wort „Beobachtung“ durch das Wort „Beachtung“ ersetzt. 

20. § 66 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Danach hat die Wahlbehörde die auf jeden Bewerber eines auf einer Parteiliste veröffentlichten Wahl-

vorschlages entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in einem Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten.“  

21. In § 67 Abs. 3 Z 7 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 

22. § 67 Abs. 3 wird folgende Z 8 angefügt: 
 „ 8.  die gemäß § 66 Abs. 5 ausgefüllten Vorzugsstimmenprotokolle.“ 

23. § 68 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1 bezeichneten Gemeinden haben die Wahlakten verschlos-

sen und womöglich im versiegelten Umschlag der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Die Gemeindewahlbe-
hörden haben die von den Sprengelwahlbehörden gemäß § 66 Abs. 3 vorgenommenen Feststellungen auf Grund 
der Niederschriften rechnerisch zu überprüfen, für den gesamten Bereich der Gemeinde zusammenzurechnen 
und in einer Niederschrift zu beurkunden. Hierbei haben sie aufgrund der Vorzugsstimmenprotokolle der Spren-
gelwahlbehörden für jeden Bewerber eines veröffentlichten Wahlvorschlages die auf ihn entfallenden Vorzugs-
stimmen zu ermitteln und für den Bereich der Gemeinde in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhalten. Für die 
Niederschrift gilt § 67 Abs. 2 Z 1 bis 6, 8 und 9. Die Niederschrift hat insbesondere das Gesamtergebnis der 
Wahl für den Bereich der Gemeinde in der im § 66 Abs. 3 gegliederten Form zu enthalten.“ 

24. § 72 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Schließlich hat die Bezirkswahlbehörde auf Grund der ihr vorliegenden Vorzugsstimmenprotokolle 

der Gemeinden für jeden Bewerber eines auf einer Parteiliste veröffentlichten Wahlvorschlages die auf ihn ent-
fallenden Vorzugsstimmen gemäß § 73 zu ermitteln und für den Bereich des Stimmbezirkes in Vorzugsstim-
menprotokollen festzuhalten.“ 

25. § 72 Abs. 3 erster Satz lautet: 
 „Am zweiten Tag nach der Wahl, 12.00 Uhr, prüft der Bezirkswahlleiter unter Beobachtung durch die an-

wesenden Beisitzer die gemäß § 46 im Weg der Briefwahl bislang eingelangten Wahlkarten auf die Unversehrt-
heit des Verschlusses sowie auf die Sichtbarkeit der Daten und der Unterschrift des Wählers.“ 

26. In § 72 Abs. 3 hat die Zitierung „§ 46 Abs. 3 Z 2 bis 4“ „§ 46 Abs. 3 Z 2 bis 5“ zu lauten. 

27. § 72 Abs. 5 lautet: 
 „(5) Die Niederschriften gemäß Abs. 1, 3 und 4 sowie die Vorzugsstimmenprotokolle gemäß Abs. 2 bilden 

den Wahlakt der Bezirkswahlbehörde. Diesem sind die Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in Wien der 
Sprengelwahlbehörden, sowie die Unterlagen, mit denen die Wahlkartenwähler entsprechend § 46 Abs. 4 erfasst 
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worden sind, als Beilagen anzuschließen und umgehend verschlossen, womöglich im versiegelten Umschlag, der 
zuständigen Landeswahlbehörde zu übermitteln.“ 

28. § 72 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
 „(8) Fällt der in Abs. 3 oder in Abs. 4 genannte Zeitpunkt auf einen Feiertag, so findet die zu diesem Zeit-

punkt vorgesehene Auswertung der Wahlkarten am nächsten Werktag statt.“  

29. § 76 Abs. 6 lautet: 
 „(6) Die Landeswahlbehörde hat sodann die endgültig ermittelten Ergebnisse im Landeswahlkreis und in 

den Regionalwahlkreisen zu verlautbaren. Die Verlautbarung hat an der Amtstafel des Amts der Landesregie-
rung und im Internet zu erfolgen. Die Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie an der 
Amtstafel angeschlagen wurde.“ 

30. § 78 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis der Wahl in der im Abs. 1 bezeichneten Form auf der Amts-

tafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet unverzüglich zu verlautbaren.“ 

31. § 78 Abs. 5 lautet: 
 „(5) Die Bundeswahlbehörde hat dem Präsidenten des Nationalrats unverzüglich die in den Wahlvorschlä-

gen aufscheinenden Daten der gewählten und der nicht gewählten Bewerber bekanntzugeben. Der Präsident des 
Nationalrats hat diese Daten unverzüglich an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bekanntzugeben.“ 

32. In § 80 erster Satz entfällt die Wortfolge „im Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ samt Anführungszeichen. 

33. § 81 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
 „Die erfolgte Berufung ist von der Bundeswahlbehörde auf der Amtstafel des Bundesministeriums für In-

neres und im Internet zu verlautbaren.“ 

34. § 81 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 
 „Die erfolgte Streichung ist von der Bundeswahlbehörde auf der Amtstafel des Bundesministeriums für In-

neres und im Internet zu verlautbaren.“ 

35. In § 91 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „25. Juni 2002“ die Wortfolge „und 23. September 2002“ eingefügt. 

36. In § 91 Abs. 4 Z 2 wird nach der Wortfolge „25. Juni 2002“ die Wortfolge „und 23. September 2002“ einge-
fügt. 

37. Dem § 91 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
 „(7) Die §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 2, 16 Abs. 3, 27 Abs. 2 bis 4, 31 Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 3 und 4, 34 Abs. 4, 

36 Abs. 1, 41, 46 Abs. 2 bis 5, 47 Abs. 1, 48 Abs. 2, 66 Abs. 5, 67 Abs. 3, 68 Abs. 2, 72 Abs. 2, 3, 5 und 8, 76 
Abs. 6, 78 Abs. 4 und 5, 80, 81 Abs. 2 und 4, 91 Abs. 3 und 4 Z 2 sowie die Anlagen 2 und 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 
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38. Die Anlage 2 lautet:   

 Anlage 2, Vorderseite 
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39. Die Anlage 3 lautet: 

 Anlage 3 
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Artikel II 
Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes 

Das Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz – EuWEG), BGBl. Nr. 118/1996, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 11/2009, wird wie folgt geändert: 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis lautet: 
 

„Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1. Führung der Europa-Wählerevidenz  
§ 2. Voraussetzungen für die Eintragung  
§ 3. Ausschluss vom Wahlrecht wegen gerichtlicher Verurteilung  
§ 4. Voraussetzungen für die Eintragung von Österreichern, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben  
§ 5. Voraussetzungen für die Eintragung von Unionsbürgern mit Hauptwohnsitz in Österreich, die die österrei-
chische Staatsbürgerschaft nicht besitzen  
§ 6. Einsichtnahme in die Europa-Wählerevidenz  
§ 7. Einspruch  
§ 8. Verständigung der vom Einspruch betroffenen Personen  
§ 9. Entscheidung über den Einspruch  
§ 10. Berufung gegen eine Entscheidung über einen Einspruch  
§ 11. Behörden im Einspruchs- und Berufungsverfahren  
§ 12. Amtswegige Führung der Europa-Wählerevidenz  
§ 13. Zentrale Europa-Wählerevidenz  
§ 14. Fristen  
§ 15. Kosten  
§ 16. Schriftliche Anbringen  
§ 17. Verweisungen  
§ 18. Bestimmungen für die erste Wahl der von Österreich zu entsendenden Abgeordneten zum Europäischen 
Parlament  
§ 19. Vollziehung  

Anlage: Europa-Wähleranlageblatt“ 
 

2. § 1 Abs. 2 erster Satz lautet: 
 „Die Europa-Wählerevidenz hat für jede darin erfasste Person die erforderlichen Angaben, das sind Famili-

en- und Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Hauptwohnsitz, für die Österreicher mit 
Hauptwohnsitz im Ausland nach Möglichkeit die sich aus den für die Eintragung maßgebend gewesenen Le-
bensbeziehungen (§ 4 Abs. 1 und 2) ergebende Adresse, zu enthalten.“  

3. In der Überschrift des § 3 wird das Wort „Ausschluß“ durch das Wort „Ausschluss“ ersetzt. 

4. In § 4 Abs. 6 dritter Satz wird der Klammerausdruck „(Abs. 6 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 letzter Satz 
EuWO)“ durch den Klammerausdruck „(§ 27 Abs. 2 letzter Satz EuWO)“ ersetzt. 

5. In § 5 Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(Europa-Wähleranlageblatt, Muster Anlage 1)“ durch den Klam-
merausdruck „(Europa-Wähleranlageblatt, Muster Anlage)“ ersetzt. 

6. § 12 wird folgender Abs. 4 angefügt:  
 „(4) Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und 

Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, 
erhalten eine Wahlkarte amtswegig zugestellt, wenn sie dies bei der Gemeinde schriftlich beantragen. Hierbei 
haben sie nachweislich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wechsels des Haupt-
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wohnsitzes oder der Zustelladresse auf Grund einer sich daraus ergebenden Fehlzustellung der Wahlkarte verlus-
tig gehen könnten, wenn sie die Gemeinde in einem solchen Fall nicht entsprechend in Kenntnis setzen. Die 
amtswegige Zustellung endet mit der Streichung aus der Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde oder mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen. Personen, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, haben die Gemeinde 
gegebenenfalls über den Wegfall der Voraussetzungen in Kenntnis zu setzen.“ 

7. Dem § 20 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Der § 1 Abs. 2, die Überschrift des § 3, die §§ 4 Abs. 6, 5 Abs. 1, 12 Abs. 4, die Anlage sowie das In-

haltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 
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8. Die „Anlage 1“ erhält die Bezeichnung „Anlage“ und lautet: 

 Anlage 
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Artikel III 
Änderung des Wählerevidenzgesetzes 1973 

Das Wählerevidenzgesetz 1973, BGBl. Nr. 601, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
28/2007 und die Kundmachung BGBl. II Nr. 147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 
 „(1) In die Wählerevidenz sind aufgrund der im Meldezettel (§ 9 des Meldegesetzes 1991) enthaltenen An-

gaben alle Männer und Frauen einzutragen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, vor dem 1. Jän-
ner des Jahres der Eintragung das 14. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausge-
schlossen sind und in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben.“ 

2. § 2 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 
 „Zum Zweck der Verständigung über die Durchführung von Nationalratswahlen (§ 39 Abs. 2 der National-

rats-Wahlordnung 1992), Bundespräsidentenwahlen (§ 5a Abs. 5 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971), 
Volksabstimmungen (§ 5 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes 1972 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Natio-
nalrats-Wahlordnung 1992) oder Volksbefragungen (§ 5a Abs. 2 des Volksbefragungsgesetzes 1989 in Verbin-
dung mit § 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), zum Zweck der amtswegigen Zusendung einer 
Wahlkarte oder Stimmkarte (§ 2a Abs. 6) oder zum Zweck der Übermittlung einer Information durch die Ge-
meinden gemäß § 2a Abs. 4 letzter Satz haben die erfassten Personen der Gemeinde auch die Wohnadresse im 
Ausland (§ 1 Abs. 3) mitzuteilen.“ 

3. § 2a Abs. 1 erster Satz lautet: 
 „Österreicher mit Hauptwohnsitz im Ausland, die das 15. Lebensjahr im Jahr der Eintragung vollenden o-

der vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung vollendet haben und vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht 
ausgeschlossen sind, werden auf Antrag für die Dauer ihres Auslandsaufenthaltes in die Wählerevidenz der Ge-
meinde eingetragen, in der sie in die Europa-Wählerevidenz gemäß dem Europa-Wählerevidenzgesetz – Eu-
WEG, BGBl. Nr. 118/1996, eingetragen sind, sofern eine solche Eintragung nicht existiert, in die Wählerevidenz 
der Gemeinde, in der sie den letzten Hauptwohnsitz im Inland hatten; sonst in die Wählerevidenz der Gemeinde, 
in der zumindest ein Elternteil seinen Hauptwohnsitz im Inland hat oder zuletzt hatte.“  

4. In § 2a Abs. 5 wird nach dem Wort „Wahlkarte“ die Wortfolge „oder Stimmkarte“ eingefügt. 

5. § 2a Abs. 6 erster Satz lautet: 
 „Im Ausland lebende, erfasste Personen erhalten die Wahlkarten oder Stimmkarten bei allen Nationalrats-

wahlen, Bundespräsidentenwahlen, Volksabstimmungen und Volksbefragungen an die von der Gemeinde ge-
speicherte Adresse im Ausland (§ 1 Abs. 3) amtswegig zugesendet, wenn sie dies bei der Gemeinde anlässlich 
ihrer Antragstellung, ihrer Erklärung gemäß § 2 Abs. 3, ihrer Erklärung gemäß Abs. 4 oder zu einem späteren 
Zeitpunkt beantragen und hierbei zur Kenntnis nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wechsels des 
Wohnsitzes im Ausland ohne gemäß Abs. 5 erfolgter Mitteilung auf Grund einer sich daraus ergebenden Fehlzu-
stellung der Wahlkarte oder Stimmkarte verlustig gehen könnten.“ 

6. In § 3 Abs. 4 wird nach dem Wort „Wahlkarten“ die Wortfolge „oder Stimmkarten“ eingefügt. 

7. In § 4 Abs. 3 wird der Klammerausdruck „(Muster Anlage 1)“ durch den Klammerausdruck „(Muster Anla-
ge)“ ersetzt.  

8. In § 9 Abs. 3 wird nach dem Wort „Wahlkarte“ die Wortfolge „oder Stimmkarte“ eingefügt. 

9. § 9 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und 

Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, 
erhalten eine Wahlkarte oder Stimmkarte amtswegig zugestellt, wenn sie dies bei der Gemeinde schriftlich bean-
tragen. Hierbei haben sie nachweislich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wech-
sels des Hauptwohnsitzes oder der Zustelladresse auf Grund einer sich daraus ergebenden Fehlzustellung der 
Wahlkarte verlustig gehen könnten, wenn sie die Gemeinde in einem solchen Fall nicht entsprechend in Kennt-
nis setzen. Die amtswegige Zustellung endet mit der Streichung aus der Wählerevidenz einer Gemeinde oder mit 
dem Wegfall der Voraussetzungen. Personen, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, haben die Ge-
meinde gegebenenfalls über den Wegfall der Voraussetzungen in Kenntnis zu setzen.“ 

10. Dem § 13a wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Die §§ 2 Abs. 1 und 3, 2a Abs. 1, 5 und 6, 3 Abs. 4, 4 Abs. 3, 9 Abs. 3 und 4 sowie die Anlage in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 

866/A XXIV. GP - Initiativantrag10 von 36



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

11. Die „Anlage 1“ erhält die Bezeichnung „Anlage“ und lautet: 
 Anlage 

 
 

Artikel IV 
Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972 

Das Volksabstimmungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 79/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 28/2007 und die Kundmachung BGBl. II Nr. 147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 erster Satz lautet: 
 „Zur Durchführung der Volksabstimmung sind nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes die Sprengelwahlbe-

hörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und die Bundeswahlbehörde beru-
fen, die nach den Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471, jeweils im Amt 
sind.“ 

2. § 5 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Für die Teilnahme an der Volksabstimmung und die Ausübung des Stimmrechts mittels Stimmkarte 

sind die Bestimmungen der §§ 36 bis 40 NRWO sinngemäß anzuwenden.“  

3. § 6 Abs. 2 erster Satz lautet: 
 „Zunächst ist über allfällige, nach den Bestimmungen des Wählerevidenzgesetzes 1973 am Stichtag (§ 2 

Abs. 1) anhängige Einsprüche und Berufungen unter Beachtung der in den §§ 29 bis 32 NRWO für das Ein-
spruchs- und Berufungsverfahren festgesetzten Fristen zu entscheiden.“ 

4. In § 12 Abs. 1 wird die Zitierung „§§ 99, 103, 104 und 105 Abs. 2 NRWO“ auf „§§ 99, 103, 104, 105 Abs. 2 
und 122 NRWO“ geändert. 

5. Im § 13 Abs. 1 wird das Wort „ungesäumt“ durch das Wort „unverzüglich“ ersetzt.  

6. § 14 Abs. 1 lautet: 
 „(1) Die Bundeswahlbehörde hat auf Grund der Berichte der Landeswahlbehörden in der im § 13 Abs. 1 

angegebenen Weise das Gesamtergebnis der Volksabstimmung im Bundesgebiet zu ermitteln und das Ergebnis, 
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gegliedert nach Landeswahlkreisen, auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet zu 
verlautbaren.“ 

7. Dem § 21 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
 „(4) Die §§ 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2, 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 sowie 14 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 

Artikel V 
Änderung des Volksbefragungsgesetzes 1989 

Das Volksbefragungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 356, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
28/2007 und die Kundmachung BGBl. II Nr. 147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 erster Satz lautet: 
 „Zur Durchführung der Volksbefragung sind nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes die Sprengelwahlbe-

hörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und die Bundeswahlbehörde beru-
fen, die nach den Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471, jeweils im Amt 
sind.“ 

2. § 5 lautet: 
 „§ 5. Stimmberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am Tag der Befragung das Wahlrecht zum Natio-

nalrat besitzen.“  

3. In § 13 Abs. 1 wird die Zitierung „96 Abs. 1“ auf „96 Abs. 3“ geändert.    

4. § 13 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 
 „In diesem Fall sind die nach der NRWO vorgeschriebenen Niederschriften für jede Volksbefragung ge-

trennt anzulegen.“    

5. § 15 lautet: 
 „§ 15. Die Bundeswahlbehörde hat auf Grund der Berichte der Landeswahlbehörden in der im § 14 Abs. 1 

angegebenen Weise das Gesamtergebnis der Volksbefragung im Bundesgebiet zu ermitteln und das Ergebnis, 
gegliedert nach Landeswahlkreisen, auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet zu 
verlautbaren.“ 

6. Dem § 21 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Die §§ 4, 5, 13 Abs. 1 und 2 sowie 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten 

mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 
 

Artikel VI 
Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992 

Das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO), BGBl. Nr. 
471, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 28/2007 und die Kundmachung BGBl. II Nr. 
147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Der Bezirkswahlleiter hat für den Fall seiner vorübergehenden Verhinderung mehrere Stellvertreter zu 

bestellen und die Reihenfolge zu bestimmen, in der diese zu seiner Vertretung berufen sind.“ 

2. § 11 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Der Landeshauptmann hat für den Fall seiner vorübergehenden Verhinderung mehrere Stellvertreter 

zu bestellen und die Reihenfolge zu bestimmen, in der diese zu seiner Vertretung berufen sind.“ 

3. § 12 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Der Bundesminister für Inneres hat für den Fall seiner vorübergehenden Verhinderung mehrere Stell-

vertreter zu bestellen und die Reihenfolge zu bestimmen, in der diese zu seiner Vertretung berufen sind.“ 

4. § 15 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Die nicht dem richterlichen Beruf entstammenden Beisitzer und Ersatzbeisitzer werden auf Grund der 

Vorschläge der Parteien unter Anwendung des d`Hondtschen Höchstzahlenverfahrens nach ihrer bei der letzten 
Wahl des Nationalrates im Bereich der Wahlbehörde, bei Sprengelwahlbehörden im Bereich der Gemeinde, bei 

866/A XXIV. GP - Initiativantrag12 von 36



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Gemeindewahlbehörden von Statutarstädten im Bereich des Stimmbezirks festgestellten Stärke berufen. In den 
Fällen, in denen eine Partei nicht oder nicht rechtzeitig die Berufung der auf sie entfallenden Beisitzer beantragt 
hat, hat keine Berufung stattzufinden. Für die Bundeswahlbehörde können wahlwerbende Parteien, die im zuletzt 
gewählten Nationalrat vertreten sind, aber unter Anwendung des d`Hondtschen Höchstzahlenverfahrens keinen 
Anspruch auf Entsendung eines Beisitzers hätten, jeweils einen Beisitzer nominieren. Die verbleibende Anzahl 
der Beisitzer ist auf die übrigen wahlwerbenden Parteien unter Anwendung des d`Hondtschen Höchstzahlenver-
fahrens nach ihrer bei der letzten Wahl des Nationalrates festgestellten Stärke aufzuteilen.“ 

5. § 17 Abs. 1 lautet: 
 „(1) Die Wahlbehörden, ausgenommen die Sprengelwahlbehörden, sind beschlussfähig, wenn der Vorsit-

zende oder sein Stellvertreter und wenigstens die Hälfte der gemäß § 15 für die jeweiligen Wahlbehörde bestell-
ten Beisitzer anwesend sind. Die Sprengelwahlbehörden sind beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter und wenigstens zwei Beisitzer anwesend sind.“ 

6. § 20 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Für den Umfang und die Höhe der Gebühren nach Abs. 1 ist das Gebührenanspruchsgesetz – GebAG, 

BGBl. Nr. 136/1975, über die Gebühren der Zeugen und Zeuginnen, Sachverständigen, Dolmetscher und Dol-
metscherinnen, Geschworenen, Schöffen und Schöffinnen anzuwenden.“  

7. § 25 Abs. 1 und 2 lauten: 
 „(1) Am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag ist das Wählerverzeichnis in einem allgemein zugäng-

lichen Amtsraum durch einen Zeitraum von zehn Tagen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. In Gemeinden, in 
denen Kundmachungen gemäß § 26 angeschlagen werden, kann der Einsichtszeitraum auf eine Woche verkürzt 
werden. In diesen Fällen beginnt der Einsichtszeitraum am vierundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag. In Wien 
ist in jedem Gemeindebezirk mindestens eine Auflegungsstelle einzurichten. 

 (2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat der Bürgermeister vor Beginn des Einsichtszeitraums orts-
üblich kundzumachen. Die Kundmachung hat auch den Einsichtszeitraum, die für die Einsichtnahme bestimmten 
Tagesstunden, die – ausgenommen an Sonntagen – nicht unter vier Stunden bemessen sein dürfen, die Bezeich-
nung der Amtsräume, in denen das Wählerverzeichnis aufliegt, die Amtsstelle, bei der Einsprüche gegen das 
Wählerverzeichnis eingebracht werden können, sowie die Bestimmungen des Abs. 3 und der §§ 28 und 33 zu 
enthalten. Bei der Festsetzung der für die Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden ist darauf Bedacht zu neh-
men, dass die Einsichtnahme auch außerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht wird. An Sonntagen kann die 
Ermöglichung der Einsichtnahme unterbleiben.“ 

8. In § 39 Abs. 2 wird die Zitierung „§ 2a Abs. 6“ durch die Zitierung „§ 2a Abs. 6 oder § 9 Abs. 4“ ersetzt. 

9. § 39 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Die Wahlkarte ist als verschließbarer Briefumschlag herzustellen und hat die in der Anlage 3 ersichtli-

chen Aufdrucke zu tragen. Durch entsprechende technische Vorkehrungen ist sicherzustellen, dass die den 
Wahlberechtigten betreffenden persönlichen Daten, insbesondere dessen Unterschrift, vor Weiterleitung an die 
Bezirkswahlbehörde, durch eine verschließbare Lasche abgedeckt sind und dass es nach Verschließen der Wahl-
karte durch entsprechende Perforation möglich ist, die persönlichen Daten des Wählers sowie dessen eidesstattli-
che Erklärung bei der Bezirkswahlbehörde sichtbar zu machen, ohne dass dadurch die Wahlkarte bereits geöffnet 
wird. Die Lasche hat entsprechend der technischen Beschaffenheit der Wahlkarte Aufdrucke mit Hinweisen zu 
ihrer Handhabung im Fall der Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie zur Weiterleitung der Wahlkarte zu tragen. 
Bei Wahlkarten, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung ausgestellt werden, genügt anstelle der 
Unterschrift des Bürgermeisters die Beisetzung seines Namens; eine Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht 
erforderlich.“ 

10. § 39 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so ist neben der Wahlkarte auch ein 

amtlicher Stimmzettel und ein verschließbares Wahlkuvert, auf dem die Nummer des Landeswahlkreises aufge-
druckt ist, auszufolgen. Letztere sind in den im Abs. 3 genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist 
dem Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe sorgfältig zu 
verwahren. Mit dem Briefumschlag ist auch ein von den Landeswahlbehörden zur Verfügung zu stellendes Bei-
blatt auszufolgen, auf dem die veröffentlichten Wahlvorschläge des Landeswahlkreises angeführt sind.“ 

11. In § 43 Abs. 1 lauten die Z 2 und 3: 
  „2. die Landesparteiliste, das ist ein Verzeichnis von höchstens doppelt so vielen Bewerbern, wie im 

Landeswahlkreis Abgeordnete zu wählen sind, und zumindest eine Regionalparteiliste, das ist ein Ver-
zeichnis von höchstens zwölf oder doppelt so vielen Bewerbern, wie in den Regionalwahlkreisen des 
Landeswahlkreises Abgeordnete zu wählen sind, jeweils in der beantragten, mit arabischen Ziffern be-
zeichneten Reihenfolge unter Angabe des Familien- und Vornamens, Geburtsjahres, Berufes und der 
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Adresse jedes Bewerbers, wobei ein Bewerber nicht auf mehreren Regionalparteilisten gleichzeitig auf-
scheinen darf; 

  3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vor- und Familienname, Beruf, Adres-
se), der die Voraussetzungen des § 41 erfüllen muss.“ 

12. § 52 Abs. 3 und 4 lauten: 
 „(3) Die getroffenen Verfügungen sind von der Gemeinde unverzüglich ortsüblich, jedenfalls aber auch 

durch Anschlag am Gebäude des Wahllokals kundzumachen. In der Kundmachung ist auch an das im § 58 aus-
gesprochene Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlungen und des Waffentragens zu erinnern und darauf hin-
zuweisen, dass Übertretungen dieser Verbote bestraft werden. 

 (4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der Magistrat, haben zugleich mit der Festsetzung der besonderen 
Wahlsprengel auch zu bestimmen, wie viele besondere Wahlbehörden gemäß § 73 eingerichtet werden. Diese 
Verfügung ist ortsüblich kundzumachen.“ 

13. § 54 wird folgender Satz angefügt: 
 „Vor jedem Wahllokal sind die veröffentlichen Wahlvorschläge entsprechend § 49 Abs. 6 zweiter Satz 

sichtbar anzuschlagen.“  

14. § 60 Abs. 2 und 3 lauten: 
 „(2) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das beige-farbene Wahlku-

vert zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen, sodann auf der Wahlkarte durch eigenhändi-
ge Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet, unbeein-
flusst und vor Schließen des letzten Wahllokals ausgefüllt hat, anschließend die Wahlkarte zu verschließen und 
so rechtzeitig an die Bezirkswahlbehörde zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am achten Tag nach 
dem Wahltag bis 14.00 Uhr einlangt. Bei einer Stimmabgabe im Ausland kann die Übermittlung auch im Weg 
einer österreichischen Vertretungsbehörde oder einer österreichischen Einheit erfolgen. Die Kosten für eine 
Übermittlung der Wahlkarte an die Bezirkswahlbehörde im Postweg hat der Bund zu tragen. 

(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn 
 1.  die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den Wahlberechtig-

ten abgegeben wurde, 
 2.  die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 
 3.  die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das beige-farbene Wahlkuvert enthält, 
 4.  die Wahlkarte zwei oder mehrere beige-farbene Wahlkuverts enthält, 
 5.  das Wahlkuvert, abgesehen vom Aufdruck der Nummer des Landeswahlkreises, beschriftet ist, 
 6.  die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 90 Abs. 3 und 4) ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschädigt 

ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des inliegenden Wahlku-
verts nicht ausgeschlossen werden kann,  

 7.  aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Daten oder die 
Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können oder 

 8.  die Wahlkarte nicht spätestens am achten Tag nach dem Wahltag bis 14.00 Uhr bei der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde eingelangt ist.“ 

15. § 60 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Die Bezirkswahlbehörde hat nach Einlangen der für eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten 

Wahlkarten die unter den Laschen befindlichen Daten nach deren Sichtbarmachung zu erfassen und die Wahl-
karten anschließend bis zur Auszählung (§ 90 Abs. 3 und 4) amtlich unter Verschluss zu verwahren.“ 

16. § 60 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Fällt der in Abs. 2 und Abs. 3 Z 5 genannte Zeitpunkt auf einen Feiertag, so endet die Frist am nächs-

ten Werktag, 14.00 Uhr.“ 

17. § 61 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 „Zu jeder örtlichen Wahlbehörde und in jede besondere Wahlbehörde können von jeder Partei, deren Lan-

deswahlvorschlag veröffentlicht wurde, zwei wahlberechtigte Wahlzeugen entsendet werden.“  

18. In § 62 Abs. 2 wird das Wort „Beobachtung“ durch das Wort „Beachtung“ ersetzt.  

19. § 70 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
 „In einem solchen Wahllokal hat der Austausch der Wahlkuverts (§ 68 Abs. 1 vierter und fünfter Satz) zu 

unterbleiben.“  

20. In § 70 Abs. 2 wird das Wort „Beobachtung“ durch das Wort „Beachtung“ ersetzt.  
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21. In § 84 Abs. 1 zweiter Satz wird das Wort „Wahlorgane“ durch das Wort „Wahlbehörde“ ersetzt.  

22. § 84 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 
 „(6) Danach hat die Wahlbehörde die auf einen jeden Bewerber auf den Parteilisten eines im Landeswahl-

kreis veröffentlichten Landeswahlvorschlages entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in einem Vorzugs-
stimmenprotokoll festzuhalten. 

 (7) Handelt es sich um ein Wahllokal, das nur für Wahlkartenwähler bestimmt ist, so entfallen alle erfor-
derlichen Tätigkeiten und Feststellungen, die blaue Wahlkuverts betreffen, insbesondere die Überprüfung von 
Stimmzetteln.“ 

23. In § 85 Abs. 2 lit. h wird das Wort „Stimmenabgabe“ durch das Wort „Stimmabgabe“ ersetzt. 

24. In § 85 Abs. 3 erhält lit. h die Bezeichnung „i“; lit. h lautet: 
   „h) die gemäß § 84 Abs. 6 ausgefüllten Vorzugsstimmenprotokolle“ 

25. § 85 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
 „(8) Handelt es sich um ein Wahllokal, das nur für Wahlkartenwähler bestimmt ist, so entfallen alle erfor-

derlichen Tätigkeiten und Feststellungen, die blaue Wahlkuverts betreffen, insbesondere die Überprüfung von 
Stimmzetteln.“ 

26. § 86 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1 bezeichneten Gemeinden haben die Wahlakten, ver-

schlossen und womöglich im versiegelten Umschlag, der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Die Gemein-
dewahlbehörden haben die von den Sprengelwahlbehörden gemäß § 84 Abs. 3 und 4 vorgenommenen Feststel-
lungen auf Grund der Niederschriften rechnerisch zu überprüfen, für den gesamten Bereich der Gemeinde zu-
sammenzurechnen und in einer Niederschrift zu beurkunden. Hierbei haben sie aufgrund der Vorzugsstimmen-
protokolle der Sprengelwahlbehörden für jeden Bewerber auf den Parteilisten eines im Landeswahlkreis veröf-
fentlichten Landeswahlvorschlages die auf ihn entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und für den Bereich 
der Gemeinde in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhalten. Für die Niederschrift gelten die Bestimmungen des § 
85 Abs. 2 lit. a bis f, i und j sinngemäß. Die Niederschrift hat insbesondere das Gesamtergebnis der Wahl für den 
Bereich der Gemeinde in der in dem § 84 Abs. 3 und 4 gegliederten Form zu enthalten.“ 

27. In § 87 Abs. 3 wird die Wortfolge „Abgabe der Stimmen“ durch das Wort „Stimmabgabe“ ersetzt.  

28. § 90 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Schließlich hat die Bezirkswahlbehörde auf Grund der ihr vorliegenden Vorzugsstimmenprotokolle 

der Gemeinden für jeden Bewerber auf den Parteilisten eines im Landeswahlkreis veröffentlichten Landeswahl-
vorschlages die auf ihn entfallenden Vorzugsstimmen gemäß § 91 zu ermitteln und für den Bereich des Stimm-
bezirkes in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhalten.“ 

29. § 90 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Am zweiten Tag nach der Wahl, 12.00 Uhr, prüft der Bezirkswahlleiter unter Beobachtung durch die 

anwesenden Beisitzer die gemäß § 60 im Weg der Briefwahl bislang eingelangten Wahlkarten auf die Unver-
sehrtheit des Verschlusses sowie auf Sichtbarkeit der Daten und der Unterschrift des Wählers. Anschließend 
prüft er, ob die auf den Wahlkarten aufscheinenden eidesstattlichen Erklärungen (§ 60 Abs. 2) vorliegen. Wahl-
karten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. 
Danach öffnet der Bezirkswahlleiter die Wahlkarten, entnimmt die darin enthaltenen miteinzubeziehenden bei-
ge-farbenen Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür vorbereitetes Behältnis. Wahlkarten, bei denen ein Nich-
tigkeitsgrund gemäß § 60 Abs. 3 Z 2 bis 5 vorliegt, dürfen in die Ergebnisermittlung ebenfalls nicht miteinbezo-
gen werden. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind dem Wahlakt unter Verschluss beizufügen. Die Gründe 
für das Versagen der Miteinbeziehung sind in der Niederschrift festzuhalten. Nach gründlichem Mischen der 
miteinzubeziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde diese zu öffnen, die amtlichen Stimmzettel zu 
entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu 
versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen festzustellen: 
 1.  die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen; 
 2.  die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen; 
 3.  die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen; 
 4.  die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisummen). 

Sodann hat die Bezirkswahlbehörde für den Bereich des Stimmbezirks die ermittelten Zwischenergebnisse 
unverzüglich der zuständigen Landeswahlbehörde auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). Die 
Ermittlung der Zwischenergebnisse am zweiten Tag nach der Wahl hat zu entfallen, wenn nicht sichergestellt 
werden kann, dass pro Ermittlungsvorgang wenigstens dreißig Wahlkuverts in die Ergebnisermittlung einfließen 
können.“ 
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30. § 90 Abs. 4 erster Satz lautet: 
 „Am achten Tag nach der Wahl wird der Vorgang gemäß Abs. 3 für die noch nicht ausgezählten, aber 

rechtzeitig eingelangten Wahlkarten (§ 60 Abs. 3 Z 6), wiederholt.“ 

31. § 90 Abs. 5 lautet: 
 „(5) Die Niederschriften gemäß Abs. 1, 3 und 4 sowie die Vorzugsstimmenprotokolle gemäß Abs. 2 bilden 

den Wahlakt der Bezirkswahlbehörde. Diesem sind die Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in Wien der 
Sprengelwahlbehörden, sowie die Unterlagen, mit denen die Wahlkartenwähler entsprechend § 60 Abs. 4 erfasst 
worden sind, als Beilagen anzuschließen und umgehend verschlossen, womöglich im versiegelten Umschlag, der 
zuständigen Landeswahlbehörde zu übermitteln.“ 

32. § 90 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
 „(8) Fällt der in Abs. 3 oder in Abs. 4 genannte Zeitpunkt auf einen Feiertag, so findet die zu diesem Zeit-

punkt vorgesehene Auswertung der Wahlkarten am nächsten Werktag statt.“ 

33. § 93 sind die folgenden Abs. 3 und 4 anzufügen: 
 „(3) Die Landeswahlbehörde hat nach Vorliegen der Berichte gemäß § 90 Abs. 3 vorletzter Satz und Abs. 4 

zweiter Satz die darin enthaltenen, mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen jeweils mit dem gemäß Abs. 2 be-
kanntgegebenen Stimmenergebnis zusammenzufassen und auf die schnellste Art der Bundeswahlbehörde zu 
berichten (Sofortmeldung). 

 (4) Auf Wunsch hat der Landeswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern (§ 20a Abs. 1) eine von 
ihm unterfertigte Zusammenstellung des Stimmenergebnisses der Wahlbehörde auszufolgen.“ 

34. § 96 Abs. 1 Z 5 lautet: 
  „5.  die Summe der ungültigen und nicht zuordenbaren Stimmen aus Wahlkuverts, die keinen amtlichen 

Stimmzettel enthalten haben.“ 
 

35. In § 96 Abs. 3 wird die Wortfolge „gemäß § 90 Abs. 5 übermittelten Wahlergebnisse“ durch die Wortfolge 
„gemäß § 90 Abs. 5 übermittelten Wahlakten“ ersetzt.  

36. § 102 Abs. 2 erster Satz lautet: 
 „Zu diesem Zweck ermittelt die Landeswahlbehörde auf Grund der Vorzugsstimmenprotokolle der Be-

zirkswahlbehörden (§ 90 Abs. 2 und 4) und der Stimmzettel aus den gemäß § 94 Abs. 1 ausgesonderten Wahl-
kuverts sowie der Stimmzettel aus den ihr gemäß § 94 Abs. 3 von den anderen Landeswahlbehörden übermittel-
ten Wahlkuverts die Gesamtsumme der Vorzugsstimmen, die auf jeden der auf dem Stimmzettel angeführten 
Bewerber der gewählten Landesparteiliste im Landeswahlkreis entfallen sind.“  

37. § 105 Abs. 1 lautet: 
 „(1) Die Landeswahlbehörde hat sodann die endgültig ermittelten Stimmenergebnisse im Landeswahlkreis 

und in den Regionalwahlkreisen, die Namen der gewählten und nicht gewählten Bewerber der Landesparteiliste 
und der Regionalparteilisten sowie die Zahl der nicht zugewiesenen Mandate zu verlautbaren. Die Verlautbarung 
hat an der Amtstafel des Amtes der Landesregierung und im Internet zu erfolgen. Die Verlautbarung hat auch 
den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie an der Amtstafel angeschlagen wurde.“ 

38. § 106 Abs.3 Z 3 lautet: 
  „3.  die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vor- und Familienname, Beruf, Adresse), 

der die Voraussetzungen des § 41 erfüllen muss.“ 

39. § 106 Abs. 4 lautet:  
 „(4) In der Bundesparteiliste sind die Bewerber in der beantragten Reihenfolge mit arabischen Ziffern unter 

Angabe des Vor- und Familiennamens, Geburtsjahres, Berufs und der Adresse jedes Bewerbers anzuführen. Es 
darf höchstens die dreifache Anzahl an Bewerbern angeführt werden, wie auf den Landeswahlvorschlägen der 
jeweiligen Partei insgesamt aufscheint. In den Bundeswahlvorschlag können auch Personen aufgenommen wer-
den, die als Bewerber dieser Partei in einem der Landeswahlkreise in einem Landeswahlvorschlag angeführt 
sind. Bei einem Bewerber, der bereits in einem der Landeswahlkreise in einem Landeswahlvorschlag der den 
Bundeswahlvorschlag einbringenden Partei aufscheint, ist auch anzugeben, auf welchen Parteilisten (Landespar-
teiliste, Regionalparteiliste) er als Bewerber eines Landeswahlvorschlags angeführt ist. Ein Bewerber, der in 
keinem Landeswahlvorschlag angeführt ist, darf in die Bundesparteiliste nur aufgenommen werden, wenn er 
hierzu schriftlich seine Zustimmung erklärt hat. Scheint der Name eines Bewerbers auf dem Bundeswahlvor-
schlag einer Partei bereits auf einem Landeswahlvorschlag einer anderen Partei auf, so ist er auf diesem Bun-
deswahlvorschlag zu streichen. Weisen mehrere Bundeswahlvorschläge den Namen eines Wahlwerbers auf, der 
auf keinem Landeswahlvorschlag aufscheint, so ist dieser von der Bundeswahlbehörde aufzufordern, binnen 
achtundvierzig Stunden zu erklären, für welchen der Bundeswahlvorschläge er sich entscheidet, auf allen ande-
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ren Bundeswahlvorschlägen ist er zu streichen. Wenn er sich in der vorgesehenen Frist nicht erklärt, ist er auf 
dem als ersten eingelangten Bundeswahlvorschlag, der seinen Namen trug, zu belassen.“ 

40. § 106 Abs. 6 lautet: 
 „(6) Spätestens am sechzehnten Tag vor dem Wahltag hat die Bundeswahlbehörde die Bundeswahlvor-

schläge abzuschließen und unter Weglassung von Straßennamen und Ordnungsnummern auf der Amtstafel des 
Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet zu verlautbaren.“ 

41. § 108 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Das Ergebnis der Ermittlung ist in der im Abs. 2 bezeichneten Form unverzüglich zu verlautbaren. Die 

Verlautbarung hat an der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres und im Internet zu erfolgen. Die Ver-
lautbarung hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie an der Amtstafel angeschlagen wurde.“ 

42. In § 111 Abs. 2 wird das Wort „amtsüblich“ durch das Wort „ortsüblich“ ersetzt. 

43. In § 119 wird das Wort „beobachtenden“ durch das Wort „beachtenden“ ersetzt.  

44. Dem § 129 wird folgender Abs. 1e angefügt: 
 „(1e) Die §§ 10 Abs. 3, 11 Abs. 3, 12 Abs. 4, 15 Abs. 3, 17 Abs. 1, 20 Abs. 2, 25 Abs. 1 und 2, 39 Abs. 2 

bis 4, 43 Abs. 1 Z 2 und 3, 52 Abs. 3 und 4, 54, 60 Abs. 2 bis 5, 61 Abs.1, 62 Abs. 2, 70 Abs. 1 und 2, 84 Abs. 1, 
6 und 7, 85 Abs. 2 lit. h und Abs. 3 lit. h und i und Abs. 8, 86 Abs. 2, 87 Abs. 3, 90 Abs. 2 bis 5 und 8, 93 Abs. 3 
und 4, 96 Abs. 1 Z 5 und Abs. 3, 102 Abs. 2, 105 Abs. 1, 106 Abs. 3 Z 3 und Abs. 4 und 6, 108 Abs. 4, 111 
Abs. 2, 119 sowie Anlage 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 
in Kraft.“ 
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45. Die Anlage 3 lautet: 

 Anlage 3, Vorderseite 
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 Anlage 3, Rückseite 

 
 

866/A XXIV. GP - Initiativantrag 19 von 36



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Artikel VII 
Änderung des Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 

Das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBl. Nr. 57, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 28/2007 und die Kundmachung BGBl. II Nr. 147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 erster Satz lautet: 
 „Zur Leitung und Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten sind nach Maßgabe dieses Bundesgeset-

zes die Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und die 
Bundeswahlbehörde berufen, die nach der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471, jeweils im 
Amt sind.“ 

2. In § 5a Abs. 5 wird die Zitierung „§ 2a Abs. 6“ durch die Zitierung „§ 2a Abs. 6 oder § 9 Abs. 4“ ersetzt. 

3. § 5a Abs. 6 lautet: 
 „(6) Die Wahlkarte und die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang sind jeweils als verschließbarer Briefum-

schlag herzustellen. Die Wahlkarte hat die in der Anlage 4 ersichtlichen Aufdrucke, die Wahlkarte für den zwei-
ten Wahlgang hat die in der Anlage 5 ersichtlichen Aufdrucke zu tragen. Durch entsprechende technische Vor-
kehrungen ist sicherzustellen, dass die den Wahlberechtigten betreffenden persönlichen Daten, insbesondere 
dessen Unterschrift, vor Weiterleitung an die Bezirkswahlbehörde, durch eine verschließbare Lasche abgedeckt 
sind und dass es nach Verschließen der Wahlkarte durch entsprechende Perforation möglich ist, die persönlichen 
Daten des Wählers sowie dessen eidesstattliche Erklärung bei der Bezirkswahlbehörde sichtbar zu machen, ohne 
dass dadurch die Wahlkarte bereits geöffnet wird. Die Lasche hat entsprechend der technischen Beschaffenheit 
der Wahlkarte Aufdrucke mit Hinweisen zu ihrer Handhabung im Fall der Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie 
zur Weiterleitung der Wahlkarte zu tragen. Bei Wahlkarten, die mittels automationsunterstützter Datenverarbei-
tung ausgestellt werden, genügt anstelle der Unterschrift des Bürgermeisters die Beisetzung seines Namens; eine 
Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich.“ 

4. § 7 Abs. 7 Z 3 lautet: 
 „3.  die Bezeichnung eines zustellungsbevollmächtigten Vertreters, der die Voraussetzungen des § 41 

NRWO erfüllt und ermächtigt ist, die Unterzeichner des Wahlvorschlages zu vertreten, sowie zumindest 
zweier Stellvertreter, die ebenfalls die Voraussetzungen des § 41 NRWO erfüllen.“ 

5. § 8 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Ist der zustellungsbevollmächtigte Vertreter an der Ausübung seiner Tätigkeit gehindert, so gelten die 

im Wahlvorschlag genannten Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Nominierung als zustellungsbevollmächtigte 
Vertreter.“ 

6. § 9 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 „Am vierundzwanzigsten Tag vor dem Wahltag hat die Bundeswahlbehörde die dem Gesetz entsprechen-

den Wahlvorschläge abzuschließen und unter Weglassung von Straßennamen und Ordnungsnummern in alpha-
betischer Reihenfolge der Familiennamen auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Inter-
net zu veröffentlichen; bei Gleichheit von Familiennamen richtet sich die Reihenfolge subsidiär nach der alpha-
betischen Reihenfolge der Vornamen; sind auch die Vornamen gleich, so ist der Zeitpunkt der Einbringung des 
Wahlvorschlages maßgeblich.“  

7. In § 10 werden die Abs. 3 bis 6 durch die nachstehenden Abs. 3 bis 6 ersetzt: 
 „(3) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert zu legen, 

dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen, sodann auf der Wahlkarte durch eigenhändige Unterschrift 
eidesstattlich zu erklären, dass er den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet, unbeeinflusst und vor 
Schließen des letzten Wahllokals ausgefüllt hat, anschließend die Wahlkarte zu verschließen und so rechtzeitig 
an die Bezirkswahlbehörde zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am fünften Tag nach dem Wahl-
tag bis 14.00 Uhr, die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang spätestens am achten Tag nach dem Wahltag bis 
14.00 Uhr, einlangt. Bei einer Stimmabgabe im Ausland kann die Übermittlung auch im Weg einer österreichi-
schen Vertretungsbehörde oder einer österreichischen Einheit erfolgen. Die Kosten für eine Übermittlung der 
Wahlkarte an die Bezirkswahlbehörde im Postweg hat der Bund zu tragen. 

 (4) Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte, im Fall eines zweiten 
Wahlgangs aber frühestens am elften Tag nach dem Wahltag des ersten Wahlgangs, erfolgen. 

 (5) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn 
 1.  die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den Wahlberechtig-

ten abgegeben wurde, 
 2.  die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 

866/A XXIV. GP - Initiativantrag20 von 36



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

 3.  die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das weiße Wahlkuvert enthält, 
 4.  die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang nur ein anderes oder mehrere andere als das beige-farbene 

Wahlkuvert enthält, 
 5.  die Wahlkarte zwei oder mehrere weiße Wahlkuverts enthält, 
 6.  die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang zwei oder mehrere beige-farbene Wahlkuverts enthält, 
 7.  das Wahlkuvert beschriftet ist, 
 8.  die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 90 Abs. 3 und 4 NRWO) ergeben hat, dass die Wahlkarte derart be-

schädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des inliegenden 
Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden kann, 

 9.  aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Daten oder die 
Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können oder 

 10.  die Wahlkarte nicht spätestens am fünften Tag nach dem Wahltag bis 14.00 Uhr, die Wahlkarte für den 
zweiten Wahlgang nicht spätestens am achten Tag nach dem Wahltag bis 14.00 Uhr, bei der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde eingelangt ist, oder 

 11.  die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang vor dem 11. Tag nach dem Wahltag des ersten Wahlgangs 
einlangt oder offenkundig vor diesem Tag zur Stimmabgabe verwendet worden ist. 

(6) Fällt der achte Tag nach dem Wahltag für den zweiten Wahlgang auf einen Feiertag, so endet die Frist 
gemäß Abs. 3 und Abs. 4 Z 5 am nächsten Werktag, 14.00 Uhr.“ 

8. In § 12 Abs. 1 wird das Wort „Stimmenabgabe“ durch das Wort „Stimmabgabe“ ersetzt. 

9. § 14 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Im Übrigen gelten für die Feststellung der örtlichen Wahlergebnisse sowie der Wahlergebnisse im 

Landeswahlkreis und in den Regionalwahlkreisen die entsprechenden Bestimmungen der §§ 84 bis 89 Abs. 1, 90 
Abs. 1, 3 bis 5 mit der Maßgabe, dass nur ein Auszählungsvorgang stattfindet; die entsprechenden Bestimmun-
gen der §§ 90 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5 bis 7, Abs. 8 mit der Maßgabe, dass diese Bestimmung nur für einen 
zweiten Wahlgang gilt, §§ 93 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 95 Abs. 1, 96 Abs. 3 mit der Ergänzung, dass das 
Stimmenergebnis im Landeswahlkreis in einem Stimmenprotokoll festzuhalten ist, sowie die §§ 99, 103 und 104 
NRWO sinngemäß mit der Maßgabe, dass die von Wahlkartenwählern abgegebenen Stimmen im Bereich der 
Wahlbehörden zu zählen sind, in denen sie abgegeben wurden.“ 

10. § 19 Abs. 1 lautet: 
 „(1) Die Bundeswahlbehörde hat die Vornahme einer engeren Wahl spätestens am elften Tag nach dem 

Wahltag durch Kundmachung auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet anzuord-
nen. Die Kundmachung hat die Namen der in die engere Wahl gekommenen Wahlwerber mit dem Beifügen zu 
enthalten, dass beim zweiten Wahlgang nur für einen der beiden Wahlwerber gültige Stimmen abgegeben wer-
den können.“ 

11. § 20 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Im Übrigen gelten für den zweiten Wahlgang die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 und 10 bis 17 sinnge-

mäß; doch sind auch Stimmen, die für einen nicht in die engere Wahl gezogenen Wahlwerber abgegeben wur-
den, ungültig.“   

12. § 21 Abs. 1 lautet: 
 „(1) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis der Wahl (§ 17, gegebenenfalls § 20) auf der Amtstafel des 

Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet unverzüglich zu verlautbaren.“ 

13. In § 21 Abs. 2 erster Satz entfällt die Wortfolge „im Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ samt Anführungszei-
chen.  

14. Dem § 28 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Die §§ 2, 5a Abs. 5 und 6, 7 Abs. 7 Z 3, 8 Abs. 2, 9 Abs. 1, 10 Abs. 3 bis 6, 12 Abs. 1, 14 Abs. 3, 19 

Abs. 1, 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 und 2 sowie Anlagen 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 
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15. Die Anlage 4 lautet: 

 Anlage 4, Vorderseite 
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 Anlage 4, Rückseite 
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16. Die Anlage 5 lautet: 

 Anlage 5, Vorderseite 
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 Anlage 5, Rückseite 
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Artikel VIII 
Änderung des Volksbegehrengesetz 1973 

Das Volksbegehrengesetz 1973, BGBl. Nr. 344, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
28/2007 und die Kundmachung BGBl. II Nr. 147/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 „Zur Mitwirkung bei der Überprüfung von Volksbegehren sind nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes die 

Bundeswahlbehörde und die Bezirkswahlbehörden berufen, die nach den Bestimmungen der Nationalrats-
Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471, jeweils im Amt sind.“ 

2. In § 5 Abs. 2 letzter Satz ist der Klammerausdruck „(§ 6)“ zu streichen.  

3. § 5 Abs. 4 lautet: 
 „(4) Die Entscheidung gemäß Abs. 2 ist vom Bundesminister für Inneres auf der Amtstafel des Bundesmi-

nisteriums für Inneres sowie im Internet zu verlautbaren. Zwischen dem Tag der Verlautbarung und dem ersten 
Tag des Eintragungszeitraums muss ein Zeitraum von mindestens acht Wochen liegen; außerdem darf der Ein-
tragungszeitraum nicht später als sechs Monate nach dem Tag der Verlautbarung enden.“ 

4. § 5 Abs. 5 lautet: 
 „(5) Namen von Personen, deren Unterstützungserklärungen aufgrund der Überprüfung im Sinn von Abs. 1 

für ungültig erklärt wurden, weil diese nicht entsprechend § 4 Abs. 1 ausgefüllt oder bestätigt worden sind, sind 
dem Bevollmächtigten des Volksbegehrens sowie der betroffenen Gemeinde spätestens am Tag vor dem Stichtag 
mitzuteilen. Vermerke, die bei den Namen dieser Personen gemäß § 4 Abs. 2 in der Wählerevidenz angebracht 
worden sind, sind zu streichen.“ 

5. § 7 Abs. 2 lautet: 
 „(2) Jeder Stimmberechtigte hat sein Stimmrecht grundsätzlich in der Gemeinde auszuüben, in deren Wäh-

lerevidenz er am Stichtag eingetragen ist.“ 

6. § 7 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Stimmberechtigte, die im Besitz einer Stimmkarte sind, können ihr Stimmrecht auch in einer anderen 

Gemeinde ausüben, sofern in dieser Gemeinde ein Eintragungsverfahren stattfindet. Für die Ausstellung von 
Stimmkarten und die Ausübung des Stimmrechtes mit Stimmkarten gelten die Bestimmungen der §§ 38, 39 Abs. 
1, 3 und 5, 40 und 70 NRWO sinngemäß mit den Maßgaben, dass eine Stimmabgabe im Ausland nicht erfolgen 
kann, dass Stimmkarten nicht als Briefumschlag herzustellen, sondern auf einfaches Papier zu drucken sind, dass 
Stimmkarten auch von Gemeinden ausgestellt werden können, in denen kein Eintragungsverfahren stattfindet, 
sowie dass Stimmkarten nicht an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ausgestellt werden müssen.“ 

7. § 9 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 „Ist ein Eintragungsverfahren durchzuführen, so hat die Eintragungsbehörde unter Berufung auf die gemäß 

§ 5 Abs. 4 veröffentlichte Entscheidung des Bundesministers für Inneres in ortsüblicher Weise, jedenfalls aber 
auch durch öffentlichen Anschlag, unverzüglich zu verlautbaren, dass die Stimmberechtigten innerhalb des Ein-
tragungszeitraums (§ 5 Abs. 2) in den Text des Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu dem 
beantragten Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift in die Eintragungslisten 
erklären können.“ 

8. § 10 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 „(5) Stimmberechtigte, denen der Besuch des Eintragungslokals während des Eintragungszeitraumes infol-

ge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen 
Gründen unmöglich ist, und die im Besitz einer Stimmkarte gemäß § 7 Abs. 3 sind, sind auf Wunsch von der 
Eintragungsbehörde zu einem von dieser festzulegenden Zeitpunkt innerhalb des Eintragungszeitraumes zum 
Zweck der Eintragung aufzusuchen. 

9. § 16 Abs. 3 lautet: 
 „(3) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis ihrer Ermittlung und Feststellung auf der Amtstafel des 

Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet unverzüglich zu verlautbaren.“ 

10. In § 18 Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(§ 16 Abs. 2)“ durch den Klammerausdruck „(§ 16 Abs. 3)“ 
ersetzt. 
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11. Dem § 24 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
 „(6) Die §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 2, 4 und 5, 7 Abs. 2 und 3, 9 Abs. 1, 10 Abs. 5, 16 Abs. 3, 18 Abs. 1 sowie 

Anlage 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. Februar 2010 in Kraft.“ 
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12. Die Anlage 2 lautet: 
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Begründung: 
 
Zu Artikel I (Europawahlordnung) 
 
Zu § 6 Abs. 1: 
Hierbei handelt es sich um die gesetzliche Verankerung der schon bisher geübten Praxis, Vertrauenspersonen bei 
Europawahlen auch zu Sitzungen der Bundeswahlbehörde einzuladen. 
Zu § 16 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um eine legistische Anpassung („Anlage 1“ wird zu „Anlage“). 
Zu § 9 Abs. 2: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung (korrekte Bezeichnung des Gesetzes). 
Zu § 27 Abs. 2: 
Mit dieser Bestimmung soll Menschen mit besonderen Bedürfnissen bzw. Menschen die geh- und transportunfä-
hig sind, ein Wahlkarten-Abonnement – ähnlich wie dies bisher bei Auslandsösterreicher(innen) der Fall ist – 
ermöglicht werden. 
Zu § 27 Abs. 3: 
Aufgrund eines Ersuchens des Datenschutzrates, die Gestaltung der Wahlkarte zukünftig insoweit abzuändern, 
dass persönliche Daten der Wählerin bzw. des Wählers (insbesondere die eigenhändige Unterschrift) nicht mehr 
von außen ersichtlich sind, wird eine Neugestaltung der Wahlkarte vorgeschlagen, bei der insbesondere die Ein-
führung einer verschließbaren Lasche hervorzuheben ist; die unter dieser Lasche befindlichen persönlichen Da-
ten können durch das Öffnen eines perforierten Fensters sichtbar gemacht werden, ohne dass der Verschluss der 
Wahlkarte dabei beschädigt wird. 
Zu § 27 Abs. 4: 
Mit dieser Bestimmung soll eine schon bislang vielfach, jedoch nicht einheitlich, geübte Praxis im Gesetz veran-
kert werden, wonach zusammen mit Briefwahlunterlagen ein Beiblatt ausgefolgt wird, auf dem die veröffentlich-
ten Wahlvorschläge angeführt sind. Mit dieser Maßnahme wäre auch eine Anregung der Volksanwaltschaft 
umgesetzt. 
Zu § 31 Abs. 1 Z 2: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Zu § 31 Abs. 1 Z 3: 
Mit dieser Bestimmung soll klar gestellt werden, dass ein zustellungsbevollmächtigter Vertreter (eine zustel-
lungsbevollmächtigte Vertreterin) passiv wahlberechtigt sein muss. Dies insbesondere deshalb, weil ein zustel-
lungsbevollmächtigter Vertreter (eine zustellungsbevollmächtigte Vertreterin), der (die) weitreichende Handlun-
gen für eine wahlwerbende Gruppe ausüben kann, voll geschäftsfähig sein soll. Mit der Normierung dieser Prä-
zisierung soll eine lange unbeachtet gebliebene Regelungslücke geschlossen werden. 
Zu § 31 Abs. 3: 
Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Klarstellung der bisherigen Rechtslage. Bislang war im Gesetz 
keinerlei Befristung für die in der genannten Bestimmung verankerte Mitteilungspflicht vorgesehen. Nunmehr 
soll eine Präzisierung erfolgen, mit der eine Anlehnung an die Fristen für die Einbringung von Wahlvorschlägen 
(37. Tag vor dem Wahltag, 17.00 Uhr) erfolgt. 
Zu § 31 Abs. 4 erster Satz: 
Auch mit dieser Bestimmung soll eine Präzisierung vorgenommen werden, wobei als Frist für die Vorlage einer 
Bescheinigung der 34. Tag vor dem Wahltag – in Orientierung an die Frist für Ergänzungswahlvorschläge – 
vorgesehen wurde. 
Zu § 34 Abs. 4: 
Mit dieser Bestimmung soll eine Kollisionsnorm geschaffen werden, mit der die zu setzende Vorgangsweise 
geklärt werden soll, für den Fall, dass ein Bewerber bzw. eine Bewerberin auf zwei Wahlvorschlägen kandidiert. 
Zu § 36 Abs. 1 letzter Satz, zu § 80 erster Satz, zu § 81 Abs. 2 und zu § 81 Abs. 4 2. Satz: 
In Berücksichtigung des technischen Fortschrittes und des Umstandes, dass immer mehr Menschen Informatio-
nen aus dem Internet entnehmen, sowie zur Einsparung von Kosten wird mit dieser Bestimmung vorgeschlagen, 
zukünftig statt Verlautbarungen in der Wiener Zeitung eine Verlautbarung auf der Amtstafel des Bundesministe-
riums für Inneres sowie im Internet durchzuführen. Auf alle Wahlereignisse umgerechnet könnten pro Jahr auf 
diese Weise durchschnittlich zumindest 17.500 € eingespart werden. 
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Zu § 41: 
Mit dieser Bestimmung, die die generelle Veröffentlichung von Wahlvorschlägen vor Wahllokalen vorsieht, soll 
dem Informationsbedarf von Wählerinnen und Wählern noch umfassender entsprochen werden. Die Namen von 
Kandidatinnen und Kandidaten sollen daher zukünftig nicht nur in der Wahlzelle, sondern auch vor dem Wahl-
lokal studiert werden können. Damit würde eine weitere Anregung der Volksanwaltschaft umgesetzt sein. 
Zu § 46 Abs. 2 erster Satz: 
Mit dieser Bestimmung soll der Umstellung auf das neue Wahlkarten-Layout mit Lasche Rechnung getragen 
werden. 
Zu § 46 Abs. 3: 
Die Nichtigkeitsgründe bei der Stimmabgabe im Weg der Briefwahl sollen im Licht der Neugestaltung der 
Wahlkarte mit Lasche entsprechend angepasst werden. 
Zu § 46 Abs. 4: 
Mit dieser Bestimmung soll die Vorgangsweise des Erfassens von Daten auf der Wahlkarte im Licht der neuges-
talteten Wahlkarte mit Lasche normiert werden. 
Zu § 46 Abs. 5: 
Mit diesem neu eingefügten Absatz soll klar gestellt werden, dass für den Fall, dass der achte Tag nach dem 
Wahltag auf einen Feiertag fällt, stattdessen am nächsten Werktag, 14.00 Uhr, die Frist für das Einlangen der 
Wahlkarte endet. Damit würde etwa dem Umstand Rechnung getragen, dass der achte Tag nach einem Feiertag 
auf einen Ostermontag oder Pfingstmontag fallen könnte. 
Zu § 47 Abs. 1 erster Satz: 
Der erste Satz dieser Bestimmung soll präzisiert werden, weil Wahlzeugen nicht in jedes „Wahllokal“, sondern 
zu jeder örtlichen bzw. besonderen Wahlbehörde entsendet werden können. 
Zu § 48 Abs. 2: 
Der sprachlich veraltet erscheinende Ausdruck „Beobachtung“ soll durch das Wort „Beachtung“ ersetzt werden. 
Zu § 66 Abs. 5: 
Mit diesem angefügten Absatz ist eine Änderung im Bereich der Auswertung der Vorzugsstimmen vorgesehen. 
Diese sollen zukünftig auf Ebene der örtlichen Wahlbehörden, nicht mehr auf Ebene der Bezirkswahlbehörden 
ermittelt werden. Bislang konnte es zu einem Spannungsverhältnis kommen, wenn sich bei Auswertung eines 
Stimmzettels mit Vorzugsstimme(n) durch die Bezirkswahlbehörde herausgestellt hat, dass dieser aus Sicht der 
Bezirkswahlbehörde gänzlich ungültig ist. 
Zu § 67 Abs. 3 Z 7: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Zu § 67 Abs. 3 Z 8, § 68 Abs. 2 und § 72 Abs. 2: 
Hierbei handelt es sich um durch die neue Regelung der Auswertung von Vorzugsstimmen erforderliche Be-
stimmungen. 
Zu § 72 Abs. 3 erster Satz und § 72 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um durch die Neugestaltung der Wahlkarte mit Lasche erforderliche Anpassungen. 
Zu § 72 Abs. 5: 
Hierbei handelt es sich um eine aufgrund der Änderung im § 46 Abs. 4 notwendig gewordene Präzisierung. 
Zu § 72 Abs. 8: 
Mit dem angefügten Absatz soll – korrespondierend mit § 46 Abs. 5 – klar gestellt werden, wie vorzugehen ist, 
wenn der für eine Auswertung von Wahlkarten vorgesehene Zeitpunkt auf einen Feiertag fällt. 
Zu § 76 Abs. 6: 
Mit dieser Bestimmung soll die Verlautbarungspraxis insofern angepasst werden, als auch eine Verlautbarung im 
Internet zu erfolgen hat. 
Zu § 78 Abs. 4: 
In dieser Bestimmung soll die Verlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung durch eine Verlautbarung auf der 
Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet ersetzt werden. 
Zu § 78 Abs. 5: 
Mit der vorgeschlagenen Änderung soll Erfahrungen aus der Europawahl 2009 Rechnung getragen werden; 
während veröffentlichte Wahlvorschläge aus Gründen des Datenschutzes keine Adressdaten mehr aufweisen, ist 
es für den Präsidenten (die Präsidentin) des Europäischen Parlaments notwendig, auch diese Daten zu erfahren, 
um neu gewählte Mitglieder des Europäischen Parlaments entsprechend kontaktieren zu können. 

866/A XXIV. GP - Initiativantrag30 von 36



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Zu § 91 Abs. 3 und zu § 91 Abs. 4 Z 2: 
Es handelt sich um die Ergänzung von Zitaten. 
Zu Anlage 2: 
Die neu gestaltete Wahlkarte weist die in die Europawahlordnung eingeführte Lasche auf, mit der die persönli-
chen Daten sowie die eidesstattliche Erklärung abgedeckt werden.  
Zu Anlage 3: 
Die Unterstützungserklärung für Europawahlen soll dem Gesetzestext angepasst werden. 
 
Zu Artikel II (Europa-Wählerevidenzgesetz) 
 
Zum Inhaltsverzeichnis: 
Mit der Neufassung des Inhaltsverzeichnisses des Europa-Wählerevidenzgesetzes soll durch das Entfernen re-
dundanter Zahlen ein seit 1996 bestehendes Redaktionsversehen behoben werden. 
Zu § 1 Abs. 2 erster Satz:  
Mit dieser Bestimmung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich nicht aus allen „maßgebend 
gewesenen Lebensbeziehungen“ eine Adresse ableiten lässt. 
Zu § 3: 
Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 
Zu § 4 Abs. 6 dritter Satz: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung (Bereinigung des Absatzzitates). 
Zu § 5 Abs. 1:  
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung (die „Anlage 1“ lautet nunmehr „Anlage“). 
Zu § 12 Abs. 4: 
Mit der Einfügung des Absatz 4 im § 12 soll es Menschen, die geh- und transportunfähig, bettlägerig oder aus 
Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen nicht in der Lage sind, ein Wahllokal zu besuchen, ermöglicht wer-
den, ebenfalls eine amtswegige Zustellung von Wahlkarten zu beantragen („Wahlkarten-Abonnement“). 
Zur Anlage: 
Im Europa-Wähleranlageblatt soll eine sprachliche Anpassung vorgenommen werden. 
 
Zu Artikel III (Wählerevidenzgesetz 1973) 
 
Zu § 2 Abs. 1: 
Mit dieser Bestimmung soll klar gestellt werden, dass aus dem Meldezettel im Sinn des Meldegesetzes für die 
Führung der Wählerevidenz erforderliche Daten entnommen werden können. Dies entspricht jener Praxis, die 
noch bis zum Wegfall der Wählerevidenz-Verordnung mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2007 bestand. Seit-
dem ließ das Wählerevidenzgesetz 1973 eine spezifische Rechtsgrundlage für diese Vorgangsweise vermissen. 
Zu § 2 Abs. 3 zweiter Satz und zu § 2a Abs. 1 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um die Anpassung von Zitierungen. 
Zu § 2a Abs. 5, zu § 2a Abs. 6 erster Satz, zu § 3 Abs. 4 und zu § 9 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um eine inhaltlich notwendige Präzisierung zur Behebung eines Redaktionsfehlers (Er-
gänzung des Wortes „Wahlkarte“ durch das Wort „Stimmkarte“), kommt die Bestimmung doch auch bei Volks-
abstimmungen und – in Hinkunft – bei Volksbefragungen zur Anwendung. 
Zu § 4 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um die Korrektur einer Zitierung („Anlage 1“ wird zur „Anlage“). 
Zu § 9 Abs. 4: 
Mit der Einfügung des Absatz 4 im § 12 soll es Menschen, die geh- und transportunfähig, bettlägerig oder aus 
Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen nicht in der Lage sind, ein Wahllokal zu besuchen, ermöglicht wer-
den, ebenfalls eine amtswegige Zustellung von Wahlkarten zu beantragen („Wahlkarten-Abonnement“). 
Zur Anlage: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Berichtigung. 
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Zu Artikel IV (Volksabstimmungsgesetz 1972) 
 
Zu § 4 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Zu § 5 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Überarbeitung (Entfernung des Passus „Stimmabgabe im Aus-
land“).  
Zu § 6 Abs. 2 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Anpassung (das Wort „Beobachtung“ soll durch das Wort „Beach-
tung“ ersetzt werden). 
Zu § 12 Abs. 1: 
Hierbei handelt es sich um die Berichtigung eines Redaktionsversehens. 
Zu § 13 Abs. 1: 
Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Aktualisierung. 
Zu § 14 Abs. 1: 
Vgl. § 36 Abs. 1 letzter Satz EuWO. 
 
Zu Artikel V (Volksbefragungsgesetz 1989) 
 
Zu § 4 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Überarbeitung. 
Zu § 5: 
Hierbei handelt es sich um die Behebung eines Redaktionsversehens (es soll – im Einklang mit dem diesbezüg-
lich schon novellierten B-VG – klar gestellt werden, dass auch Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterrei-
cher an einer Volksbefragung teilnehmen können). 
Zu § 13 Abs. 1: 
Hierbei handelt es sich um die Berichtung eines Redaktionsversehens. 
Zu § 13 Abs. 2 zweiter Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an eine gleichlautende Norm des Volksabstimmungs-
gesetzes 1972. 
Zu § 15: 
In Berücksichtigung des technischen Fortschrittes und des Umstandes, dass immer mehr Menschen Informatio-
nen aus dem Internet entnehmen, sowie zur Einsparung von Kosten wird mit dieser Bestimmung vorgeschlagen, 
zukünftig statt Verlautbarungen in der Wiener Zeitung eine Verlautbarung auf der Amtstafel des Bundesministe-
riums für Inneres sowie im Internet durchzuführen. Auf alle Wahlereignisse umgerechnet könnten pro Jahr auf 
diese Weise durchschnittlich zumindest 17.500 € eingespart werden. 
 
Zu Artikel VI (Nationalrats-Wahlordnung 1992) 
 
Zu § 10 Abs. 3: 
Mit dieser Bestimmung soll klar gestellt werden, dass der Bezirkswahlleiter (die Bezirkswahlleiterin) für den 
Fall seiner (ihrer) vorübergehenden Verhinderung mehrere Stellvertreter(innen) zu bestellen und deren Reihen-
folge in der Stellvertretung zu bestimmen hat. Auf diese Weise soll eine reibungslose Ad-hoc-Stellvertretung 
auch auf Ebene der Bezirkswahlbehörde sowie eine Anpassung an die bereits im § 12 Abs. 4 bestehende Rechts-
lage für die Bundeswahlbehörde vorgenommen werden. 
Zu § 11 Abs. 3: 
Mit dieser Bestimmung soll klar gestellt werden, dass der Landeshauptmann (die Landeshauptfrau) für den Fall 
seiner (ihrer) vorübergehenden Verhinderung mehrere Stellvertreter(innen) zu bestellen und deren Reihenfolge 
in der Stellvertretung zu bestimmen hat. Auf diese Weise soll eine reibungslose Ad-hoc-Stellvertretung auch auf 
Ebene der Landeswahlbehörde sowie eine Anpassung an die bereits im § 12 Abs. 4 bestehende Rechtslage für 
die Bundeswahlbehörde vorgenommen werden. 
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Zu § 12 Abs. 4: 
Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Vereinheitlichung mit den Änderungen in § 10 Abs. 3 sowie in § 11 
Abs. 3. 
Zu § 17 Abs. 1: 
Mit dieser Bestimmung soll aufgrund von Erfahrungen bei vergangenen Wahlen dem Umstand Rechnung getra-
gen werden, dass in Wahlbehörden nicht stets die gesamte Anzahl von vorgesehenen Beisitzern anwesend ist, 
und dennoch die Beschlussfähigkeit gewährleistet sein soll. 
Zu § 15 Abs. 3: 
Mit der Überarbeitung dieser Bestimmung soll für den Fall, dass wahlwerbende Parteien in einzelnen Fällen 
nicht oder nicht rechtzeitig die Berufung von auf sie entfallenden Beisitzern beantragt haben, Klarheit über den 
Umstand des Versäumens der Frist hergestellt werden. Schon bislang wurde das Gesetz zumeist so interpretiert, 
wie die Norm jetzt positiv ausgestaltet werden soll. 
Zu § 20 Abs. 2 und zu § 39 Abs. 2: 
Hierbei handelt es sich um die redaktionelle Überarbeitung von Zitaten. 
Zu § 25 Abs. 1 und 2: 
Mit dieser Bestimmung soll – in Anpassung an bereits in der Europawahlordnung erfolgte Änderungen – eine 
Verkürzung des Einsichtszeitraums betreffend das Wählerverzeichnis umgesetzt werden. Dieses soll in Hinkunft 
demnach an Sonntagen nicht mehr verpflichtend aufgelegt werden müssen. 
Zu § 39 Abs. 3: 
Aufgrund eines Ersuchens des Datenschutzrates, die Gestaltung der Wahlkarte zukünftig insoweit abzuändern, 
dass persönliche Daten der Wählerin bzw. des Wählers (insbesondere die eigenhändige Unterschrift) nicht mehr 
von außen ersichtlich sind, wird eine Neugestaltung der Wahlkarte vorgeschlagen, bei der insbesondere die Ein-
führung einer verschließbaren Lasche hervorzuheben ist; die unter dieser Lasche befindlichen persönlichen Da-
ten können durch das Öffnen eines perforierten Fensters sichtbar gemacht werden, ohne dass der Verschluss der 
Wahlkarte dabei beschädigt wird. 
Zu § 39 Abs. 4: 
Mit dieser Bestimmung soll die schon bislang breit geübte Praxis im Gesetz verankert werden, wonach zusam-
men mit Briefwahlunterlagen ein Beiblatt ausgefolgt wird, auf dem die veröffentlichten Wahlvorschläge ange-
führt sind. Mit dieser Maßnahme wäre auch einer Anregung der Volksanwaltschaft umgesetzt. 
Zu § 43 Abs. 1 Z 2 und 3: 
Die Bestimmung soll insoweit präzisiert werden, als die von den Landeswahlbehörden bisher gepflogene Praxis, 
auch eine einzelne Regionalparteiliste – und damit die Kandidatur einer einzelnen Person im Regionalwahlkreis 
– zu akzeptieren, im Gesetz verankert werden soll. 
Zu § 43 Abs. 1 Z 3 und zu § 106 Abs. 3 Z 3: 
Mit diesen Bestimmungen soll klar gestellt werden, dass ein zustellungsbevollmächtigter Vertreter (eine zustel-
lungsbevollmächtigte Vertreterin) passiv wahlberechtigt sein muss. Dies insbesondere deshalb, weil ein zustel-
lungsbevollmächtigter Vertreter (eine zustellungsbevollmächtigte Vertreterin), der (die) weitreichende Handlun-
gen für eine wahlwerbende Gruppe ausüben kann, voll geschäftsfähig sein soll. Mit der Normierung dieser Prä-
zisierung soll eine lange unbeachtet gebliebene Regelungslücke geschlossen werden. 
Zu § 52 Abs. 3 und 4: 
Hierbei handelt es sich um eine Angleichung an bereits in der Europawahlordnung bestehende Änderungen. Die 
früher in dieser Bestimmung normierten Fristen haben sich im Licht der Einführung der internationalen Wahlbe-
obachtung als nicht mehr zeitgemäß erwiesen; sie sollen daher entfallen bzw. durch die Anweisung „unverzüg-
lich“ ersetzt werden. 
Zu § 54: 
Mit dieser Bestimmung, die die generelle Veröffentlichung von Wahlvorschlägen vor Wahllokalen vorsieht, soll 
dem Informationsbedarf von Wählerinnen und Wählern noch umfassender entsprochen werden. Die Namen von 
Kandidatinnen und Kandidaten sollen daher zukünftig nicht nur in der Wahlzelle, sondern auch vor dem Wahl-
lokal studiert werden können. Damit wäre auch eine Anregung der Volksanwaltschaft umgesetzt. 
Zu § 60 Abs. 2 und 3: 
Mit der Überarbeitung dieser Bestimmung soll die bereits in der Europawahlordnung bestehende Änderung im 
Bereich der Briefwahl auch auf die Nationalrats-Wahlordnung übertragen werden. Insbesondere handelt es sich 
hierbei um eine Überarbeitung der eidesstattlichen Erklärung sowie um eine Präzisierung der Nichtigkeitsgrün-
de. 
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Zu § 60 Abs. 4: 
Mit dieser Bestimmung soll die Vorgangsweise des Erfassens von Daten auf Wahlkarten – insbesondere im 
Licht der Neugestaltung des Wahlkartenkuverts mit Lasche – im Gesetz verankert werden. 
Zu § 60 Abs. 5: 
Mit diesem neu eingefügten Absatz soll klar gestellt werden, dass für den Fall, dass der achte Tag nach dem 
Wahltag auf einen Feiertag fällt, stattdessen am nächste Werktag, 14.00 Uhr, die Frist für das Einlangen der 
Wahlkarte endet. Damit würde etwa dem Umstand Rechnung getragen, dass der achte Tag nach einem Feiertag 
auf einen Ostermontag oder Pfingstmontag fallen könnte. 
Zu § 61 Abs. 1 erster Satz: 
Der erste Satz dieser Bestimmung soll präzisiert werden, weil Wahlzeugen nicht in jedes „Wahllokal“, sondern 
zu jeder örtlichen bzw. besonderen Wahlbehörde entsendet werden können. 
Zu § 62 Abs. 2: 
Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Anpassung („Beobachtung“ soll durch „Beachtung“ ersetzt werden). 
Zu § 70 Abs. 1, zu § 84 Abs. 7 und zu § 85 Abs. 8: 
In Wahllokalen, die ausschließlich als Wahlkarten-Wahllokale fungieren (z.B. bei einem Flughafen), soll zu-
künftig zum Zweck der Wahrung des Wahlgeheimnisses auf die Auswertung von Wahlkarten des eigenen Regi-
onalwahlkreises verzichtet werden. Um dies zu erreichen, soll der bisher erfolgte Austausch von Wahlkuverts 
und der Auszählvorgang im Wahllokal unterbleiben. Auf diese Weise kann dem möglichen Risiko einer zu ge-
ringen Anzahl von Stimmen begegnet werden. 
Zu § 70 Abs. 2, zu § 85 Abs. 2 lit. h, zu § 87 Abs. 3, zu § 111 Abs. 2 und zu § 119: 
Hierbei handelt es sich um sprachliche Anpassungen. 
Zu § 84 Abs. 1 zweiter Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Überarbeitung. 
Zu § 84 Abs. 6: 
Mit diesem angefügten Absatz ist eine Änderung im Bereich der Auswertung der Vorzugsstimmen vorgesehen. 
Diese sollen zukünftig auf Ebene der örtlichen Wahlbehörden, nicht mehr auf Ebene der Bezirkswahlbehörden 
ermittelt werden. Bislang konnte es zu einem Spannungsverhältnis kommen, wenn sich bei Auswertung eines 
Stimmzettels mit Vorzugsstimme(n) durch die Bezirkswahlbehörde herausgestellt hat, dass dieser aus Sicht der 
Bezirkswahlbehörde gänzlich ungültig ist. 
Zu § 85 Abs. 3 lit. h: 
Hierbei handelt es sich um eine aufgrund der Änderungen bei der Vorzugsstimmenauswertung notwendig ge-
wordene redaktionelle Anpassung. 
Zu § 86 Abs. 2, zu § 90 Abs. 2 und zu § 102 Abs. 2 erster Satz: 
Mit diesen Bestimmungen soll den Änderungen bei der Auswertung der Vorzugsstimmen Rechnung getragen 
werden. 
Zu § 90 Abs. 3: 
Diese Bestimmung wird an die bereits in der Europawahlordnung bestehenden Änderungen bei der Vorgangs-
weise des sogenannten „Rituals“ bei der Öffnung der Wahlkarten in der Bezirkswahlbehörde angepasst. Ebenso 
wird den Änderungen auf der Wahlkarte durch Einführung einer Lasche Rechnung getragen. 
Zu § 90 Abs. 4 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um die Anpassung eines Zitats. 
Zu § 90 Abs. 5: 
Hierbei handelt es sich um eine aufgrund der Änderung in § 60 Abs. 4 notwendig gewordene Präzisierung. 
Zu § 90 Abs. 8: 
Mit dem angefügten Absatz soll – korrespondierend mit § 60 Abs. 5 – klar gestellt werden, wie vorzugehen ist, 
wenn der für eine Auswertung von Wahlkarten vorgesehene Zeitpunkt auf einen Feiertag fällt. 
Zu § 93 Abs. 3 und 4: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung im Bereich der Sofortmeldung. 
Zu 96 Abs. 1 Z 5: 
Hierbei handelt es sich um die Behebung eines Redaktionsversehens (das Wort „nicht“ hätte zu entfallen). 
Zu § 96 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um die Behebung eines Redaktionsversehens. 
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Zu § 105 Abs. 1, zu § 106 Abs. 6 und zu § 108 Abs. 4: 
In Berücksichtigung des technischen Fortschrittes und des Umstandes, dass immer mehr Menschen Informatio-
nen aus dem Internet entnehmen, sowie zur Einsparung von Kosten wird mit dieser Bestimmung vorgeschlagen, 
zukünftig statt Verlautbarungen in der Wiener Zeitung eine Verlautbarung auf der Amtstafel des Bundesministe-
riums für Inneres sowie im Internet durchzuführen. Auf alle Wahlereignisse umgerechnet könnten pro Jahr auf 
diese Weise durchschnittlich zumindest 17.500 € eingespart werden. 
Zu § 106 Abs. 4: 
Mit dieser Bestimmung soll klar gestellt werden, dass die gleichzeitige Kandidatur auf den Landeswahlvorschlä-
gen mehrerer Parteien bzw. auf den Bundeswahlvorschlägen mehrerer Parteien nicht möglich ist. Mit dieser 
Änderung soll eine langjährige Regelungslücke geschlossen werden, da eine Konstellation, bei der eine Bewer-
berin oder ein Bewerber parallel auf den Wahlvorschlägen mehrerer wahlwerbender Gruppen kandidiert, weder 
lebensnahe ist, noch für Wählerinnen und Wähler, die Kandidaten (Kandidatinnen) mit einer bestimmten Partei 
verbinden, zumutbar erscheint. Um in Zweifelsfällen rasche Klarheit herbeizuführen, wurde zudem eine zeitliche 
Befristung vorgesehen. 
 
Zu Artikel VII (Bundespräsidentenwahlgesetz 1971) 
 
Zu § 2 erster Satz und § 5a Abs. 5: 
Hierbei handelt es sich um die Anpassung von Zitaten. 
Zu § 5a Abs. 6: 
Aufgrund eines Ersuchens des Datenschutzrates, die Gestaltung der Wahlkarte zukünftig insoweit abzuändern, 
dass persönliche Daten der Wählerin bzw. des Wählers (insbesondere die eigenhändige Unterschrift) nicht mehr 
von außen ersichtlich sind, wird eine Neugestaltung der Wahlkarte vorgeschlagen, bei der insbesondere die Ein-
führung einer verschließbaren Lasche hervorzuheben ist; die unter dieser Lasche befindlichen persönlichen Da-
ten können durch das Öffnen eines perforierten Fensters sichtbar gemacht werden, ohne dass der Verschluss der 
Wahlkarte dabei beschädigt wird. 
Zu § 7 Abs. 7 Z 3: 
Mit dieser Bestimmung soll klar gestellt werden, dass ein zustellungsbevollmächtigter Vertreter (eine zustel-
lungsbevollmächtigte Vertreterin) passiv wahlberechtigt sein muss. Dies insbesondere, da ein zustellungsbe-
vollmächtigter Vertreter (eine zustellungsbevollmächtigte Vertreterin), der (die) weitreichende Handlung für 
eine wahlwerbende Gruppe ausüben kann, voll geschäftsfähig sein soll. Mit der Normierung dieser Präzisierung 
soll eine lange unbeachtet gebliebene Regelungslücke geschlossen werden. 
Zu § 8 Abs. 2: 
Mit dieser Bestimmung soll eine langjährige Regelungslücke in Bezug auf die Regelung der Stellvertreter(innen) 
des (der) zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vertreterin) geschlossen. 
Zu § 9 Abs. 1 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine Anpassung an die Textierung der Europawahlordnung. 
Zu § 10 Abs. 3 bis 6: 
Mit dieser Bestimmung sollen die bereits in der Europawahlordnung normierten Änderungen bei der Ausübung 
der Briefwahl auch im Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 vorgenommen werden. Ebenso soll den Änderungen 
auf der Wahlkarte durch Einführung der Lasche zur Abdeckung der persönlichen Daten Rechnung getragen 
werden. In Absatz 6 wird schließlich für den zweiten Wahlgang bei der Bundespräsidentenwahl eine Kollisions-
norm für den Fall vorgesehen, dass der zweite Wahlgang auf einen Feiertag fallen sollte. 
Zu § 12 Abs. 1: 
Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Anpassung. 
Zu § 14 Abs. 3: 
Hierbei handelt es sich um redaktionelle Anpassungen. 
Zu § 19 Abs. 1, zu § 21 Abs. 1 und Abs. 2: 
In Berücksichtigung des technischen Fortschrittes und des Umstandes, dass immer mehr Menschen Informatio-
nen aus dem Internet entnehmen, sowie zur Einsparung von Kosten wird mit dieser Bestimmung vorgeschlagen, 
zukünftig statt Verlautbarungen in der Wiener Zeitung eine Verlautbarung auf der Amtstafel des Bundesministe-
riums für Inneres sowie im Internet durchzuführen. Auf alle Wahlereignisse umgerechnet könnten pro Jahr auf 
diese Weise durchschnittlich zumindest 17.500 € eingespart werden. 
Zu § 20 Abs. 2: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Überarbeitung. 
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Zu Artikel VIII (Volksbegehrengesetz 1973) 
 
Zu § 2 Abs. 1 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Überarbeitung (Anpassung eines Zitats). 
Zu § 5 Abs. 2 letzter Satz: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Überarbeitung. 
Zu § 5 Abs. 4 und zu § 16 Abs. 3: 
In Berücksichtigung des technischen Fortschrittes und des Umstandes, dass immer mehr Menschen Informatio-
nen aus dem Internet entnehmen, sowie zur Einsparung von Kosten wird mit dieser Bestimmung vorgeschlagen, 
zukünftig statt Verlautbarungen in der Wiener Zeitung eine Verlautbarung auf der Amtstafel des Bundesministe-
riums für Inneres sowie im Internet durchzuführen. Auf alle Wahlereignisse umgerechnet könnten pro Jahr auf 
diese Weise durchschnittlich zumindest 17.500 € eingespart werden. 
Zu § 5 Abs. 5: 
Mit dieser Bestimmung soll die langjährige Verwaltungspraxis der Verständigung der Gemeinden im Gesetz 
verankert werden.  
Zu § 7 Abs. 2:  
Die Präzisierung, dass Stimmberechtigte zum Stichtag in der Wählerevidenz eingetragen sein müssen, entspricht 
der bisherigen Verwaltungspraxis. 
Zu § 7 Abs. 3: 
Mit dieser Bestimmung soll im Interesse einer adäquaten Administrierbarkeit klar gestellt werden, dass Stimm-
karten nicht an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen ausgestellt werden müssen. 
Zu § 9 Abs. 1 erster Satz: 
Hierbei handelt es sich um die Überarbeitung eines Zitates sowie um Änderungen in der Verlautbarungspraxis 
(vgl. § 5 Abs. 4). 
Zu § 10 Abs. 5: 
Bislang bestand für Menschen, denen der Besuch eines Eintragungslokals aufgrund von Geh- und Transportun-
fähigkeit  oder Bettlägerigkeit unmöglich ist, kein Rechtsanspruch, eine „fliegende Eintragungsbehörde“ zu 
beantragen, um dennoch an dem Volksbegehren teilnehmen zu können. Manche Gemeinden boten ein solches 
Service auch ohne Rechtsgrundlage an, andere verwiesen jedoch auf die bestehende Rechtslage. Mit der vorlie-
genden Änderung soll es daher zukünftig generell möglich sein, während des Eintragungszeitraumes eines 
Volksbegehrens von einer „fliegenden Eintragungsbehörde“ besucht zu werden. 
Zu § 18 Abs. 1: 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung (Zitatkorrektur). 
 
Zu Anlage 2: 
Hierbei handelt es sich um eine inhaltlich erforderliche Korrektur auf der Drucksorte (der Ausdruck „Bundes-
wahlbehörde“ soll durch den Ausdruck „Bundesministerium für Inneres“ ersetzt werden). 
 
 
 
 
In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen Antrag unter Verzicht auf eine Erste Lesung dem Verfas-
sungsausschuss zuzuweisen. 
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